
Neues Artenschutzrecht in 
Planungs- und Zulassungsverfahren

Dr. Ernst-Friedrich Kiel
Referat III-4, Naturschutz, Biotop- und Artenschutz, Natura 2000
MUNLV
ernst-friedrich.kiel@munlv.nrw.de

P. Schütz

1. Warum Artenschutz?
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Themen



Grundprinzip der FFH- und VS-Richtlinie

NATURA 
2000

FFH-Gebiete
(Anh.I+II)

VS-Gebiete
(Anh.I, Art 4.2)

Strenges 
Schutz-
System
Streng 

geschützte 
Arten 

(Anh.IV)*

Erhalt der 
Biologischen Vielfalt in der EU

* analog: europäische Vogelarten    

NATURA 
2000

FFH-Gebiete
(Anh.I+II)

VS-Gebiete
(Anh.I, Art 4.2)

Strenges 
Schutz-
System
Streng 

geschützte 
Arten 

(Anh.IV)*

Erhalt der 
Biologischen Vielfalt in der EU

Art. 12 FFH-RL*:
� Verbote :

- Fang, Tötung 
- Störung
- Lebensstätten

� flächendeckend !
bei allen Planungs-
und Zulassungs-
verfahren !

* analog: europäische Vogelarten    
gemäß Art. 5 V-RL

Grundprinzip der FFH- und VS-Richtlinie



� Gerichtsurteile EuGH:
„Caretta-Urteil“ v. 30.1.2002 (C-103/00)
Urteil gegen BRD v. 10.1.2006 (C-98/03)

� „Kleine Novelle“ Bundesnaturschutzgesetz (12.12.2007):
§§ 42/43 BNatSchG Artenschutzrechtliche Regelungen neu gefasst

- alle Planungs- und Zulassungsverfahren

� Gerichtsurteile BVerwG, VGH:
A 143 Westumfahrung Halle, BVerwG v. 17.1.2007 (9 A 20.05)
A 44 Hessisch-Lichtenau , BVerwG v. 12.3.2008 (9 A 3.06)
A 30 Nordumgehung Bad Oeynhausen v. 9.7.2008 (9 A 14.07)
B-Planung, OVG Koblenz v. 12.12.2007 (8 A 10632/07.OVG)
B-Planung, VGH Kassel v. 21.2.2008 (4 N 869/07)

Neuerungen im Artenschutzrecht
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� FFH-Richtlinie (Anhang IV-Arten)
Art. 12 (1) Strenges Schutzsystem  / Artenschutzrechtliche Verbote  
Art. 16 (1) Ausnahmeverfahren

� Vogelschutz-Richtlinie (europäische Vogelarten)
Art. 5 Artenschutzrechtliche Verbote 
Art. 9 (1)    Ausnahmeverfahren
Art. 13 Verschlechterungsverbot

� Bundesnaturschutzgesetz (alle Schutzkategorien)
§ 42 (1) Artenschutzrechtliche Verbote
§ 42 (5) Sonderregelungen für Verbote („Freistellungen“)
§ 42 (8) Ausnahme von Verboten
§ 62 Befreiung von Verboten

� Bundesnaturschutzgesetz (streng geschützte Arten)
§ 19 (3) BNatSchG  Eingriffsregelung 

Gesetzliche Grundlagen im Artenschutzrecht

� § 42 Abs. 1  Zugriffsverbote (u.a.)
� Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten
� Störung der lokalen Population (Erhaltungszustand)
� Tötung oder Beschädigung von Individuen
� Beschädigung/Zerstörung von Pflanzen/Pflanzenstandorten

� § 42 Abs. 5  Sonderregelungen bei der  Eingriffs- und Bauleitplanung
� Ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten
� ggfs. vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen

� § 43 Abs. 8 Ausnahme von den Verboten 
1. Zwingende Gründe überwiegenden öffentlichen Interesses

UND 2. Fehlen einer zumutbaren Alternative
UND 3. Erhaltungszustand der Populationen nicht verschlechtert

bei FFH-Anhang-IV-Arten: Erhaltungszustand günstig

Das neue Artenschutzregime nach §§ 42 f BNatSchG



Artenschutzprüfung (SAP) nach §§ 42 f BNatSchG
Stufe I:   Ermittlung des Prüfungsumfangs (Planungs relevante Arten, Wirkfaktoren)
Stufe II:  Vermeidung und Prüfen der Verbotstatbest ände (§ 42 Abs. 1 und 5 BNatSchG)

Stufe III:  Ausnahmeverfahren (§ 43 Abs. 8 BNatSchG)

* bei FFH-Anhang IV-Arten: 
Bleibt Erhaltungszustand günstig?

Keine erhebliche Störung von Tieren?
(Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokale Population)

Ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten sichergestellt?
(Vermeidungsmaßnahmen + vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen)

Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes?*
(Kompensatorische Maßnahmen)

Zwingende Gründe?

Keine Alternative?

nein

ja

nein

ja

z u l ä
s s i g

u n z u l ä s s i g

z u l ä
s s i g

ja

nein

ja

nein

Keine vermeidbaren Verletzungen oder Tötungen?
(Vermeidungsmaßnahmen)           

janein

Prüfprotokoll für SAP
� Entwicklung: LANUV/ LS NRW
� Vorteile:

���� einfache Bearbeitung der 
wesentlichen Fragestellungen

���� schneller Überblick
Abwägung erforderlich „ja/nein“

���� hohe Rechtssicherheit



� Artenschutzprüfung (SAP) erforderlich:
wenn die Möglichkeit besteht, dass die artenschutzrechtlichen Verbote 
des § 42 Abs. 1 BNatSchG infolge eines Vorhabens erfüllt werden. 

� Vorhaben:
1.) nach § 19 BNatSchG i.V.m. §§ 4ff LG zulässige Eingriffe in 

Natur und Landschaft. 
2.) nach den Vorschriften des BauGB zulässige Vorhaben im Sinne des 

§ 21 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG:
a.) in Gebieten mit Bebauungsplänen nach § 30 BauGB
b.) während der Planaufstellung nach § 33 BauGB
c.) im Innenbereich nach § 34 BauGB
d.) im Außenbereich nach § 35 BauGB.

Artenschutzprüfung (SAP) in den Planungsebenen

� Beispiele für Zulassungs- und Genehmigungsverfahren:
z.B. - Planfeststellungsverfahren (§ 17 FStrG)

- Baugenehmigungen (§§ 30, 34, 35 BauGB)
- Gewässerausbau (§ 31 WHG)
- zulassungs- und genehmigungsbedürftige Anlagen nach 

Bundesimmissionsschutzgesetz (§ 6 BImSchG)
- Hochspannungsleitungen, Gasversorgungsleitungen (§ 43 EnWG)
- Abgrabungen (§ 3 AbgrG)

� Zuständigkeit: (außer bei Verfahren mit Konzentrationswirkung)
���� untere Landschaftsbehörden: - ggf. Erteilung einer Ausnahme

nach § 43 Abs. 8 BNatSchG

Artenschutzprüfung (SAP) in den Planungsebenen



� vorgelagerte Vorbereitung der Artenschutzprüfung:
���� möglichst  frühzeitige Berücksichtigung der  Artenschutzbelange
���� frühzeitige Identifizierung nicht überwindbarer Konflikte sowie

Entwicklung von Lösungsvorschlägen

- Umweltverträglichkeitsstudien
- Linienbestimmung

- Landesentwicklungsplan
- Regionalpläne
- Flächennutzungspläne

Artenschutzprüfung (SAP) in den Planungsebenen

� Vorgehen bei der Regionalplanung: 
� Berücksichtigung landesweit und regional bedeutsamer Vorkommen

bei raumwirksamen Planungen auch außerhalb von Schutzgebieten
� Interessenkonflikte mit „verfahrenskritischen Vorkommen“

möglichst durch die Wahl von Alternativen vermeiden. 

„Verfahrenskritisch“: im späteren Zulassungsverfahren kann eventuell 
keine Ausnahme nach § 43 Abs. 8 BNatSchG erteilt werden. 

� LANUV erteilt Auskunft über verfahrenskritische Vorkommen

� Vorgehen bei der Flächennutzungsplanung entsprechend     

Regionalplanung und Flächennutzungsplanung



Bebauungspläne und Baugenehmigung

� Vorgehen bei der Aufstellung von Bebauungsplänen:

� Planung in die „objektive Ausnahmelage“

� Sicherstellen: keine rechtlichen Hindernisse für die Vollzugsfähigkeit

� Feststellen: Unbedenklichkeit bzw. Ausnahme „in Aussicht gestellt“
- Vorbereitung der Artenschutzprüfung
- Ermittlung der Betroffenheit  von planungsrelevanten Arten
- ggf. Konzeption von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen etc.
- Prognose der artenschutzrechtlichen  Tatbestände
- Prognose der  Abwägungs- und Ausnahmevoraussetzungen

� Beteiligung der unteren Landschaftsbehörde

Bebauungspläne und Baugenehmigung

� Vorgehen bei der Baugenehmigung:

� Formale Durchführung der Artenschutzprüfung (SAP)

A.) Vorhaben im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes (§ 30 BauGB)

� Verweis auf den B-Plan mit vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen    
ggfs. Erteilung der Ausnahme durch untere Landschaftsbehörde

B.) Vorhaben im Innenbereich (§ 34 BauGB)

� Bagatellfälle: Regelvermutung „keine Artenschutzbelange betroffen“

� ggf. Beteiligung der unteren Landschaftsbehörde



Die Rolle der Akteure
1. Vorhabenträger
legt Antragsunterlagen vor
ggf. eigene Angaben zum Artenschutz 
ggf. Spezialgutachten zum Artenschutz. 

2. Verfahrensführende Behörde 
entscheidet über Beteiligung der ULB 
(Bagatellfälle, sonstige Hinweise) und 
übermittelt ggf. Unterlagen an ULB zur 
Stellungnahme.

3. Untere Landschaftsbehörde 
prüft Unterlagen
- Vorkommen/Betroffenheit von Arten,
- Eignung/Wirksamkeit von Maßnahmen 
- Notwendigkeit Ausnahme § 43 (8) 
- Beurteilung der Ausnahmegründe.

4. Verfahrensführende Behörde 
entscheidet über Zulassung des 
Vorhabens; ggf. Nebenbestimmungen 
- Vermeidung, vorgezogener Ausgleich,   

Kompensation, 
- Risikomanagement, Monitoring.

� Durchführung von Schulungen zum Artenschutz in 2009 (NUA)
� für Planungs-, Zulassungs- und Landschaftsbehörden

� Enge Abstimmung zwischen den Ressorts zur Artenschutzthematik 
� Neufassung VV-Artenschutz (Ressortabstimmung Anfang 2009) 
� Zusammenarbeit  MUNLV/MBV bzgl. Bauleitplanung in 2009

� Aufbereitung von Artenschutzdaten in 2009 (LANUV)
� Vorkommen planungsrelevanter Arten in Kreisen/kreisfreien Städten
� Hinweise zur Abgrenzung der lokalen Population
� ABC-Bewertungsverfahren für alle planungsrelevanten Arten

„Artenschutz mit Augenmaß“



� Europäische Kommission (2007)
Leitfaden zum strengen Schutzsystem für Tierarten von gemeinschaft-
lichem Interesse im Rahmen der FFH-Richtlinie 92/43/EWG
sog. Guidance document zu Art. 12 FFH-Richtlinie (Final Version 02/2007)

� Länderarbeitsgemeinschaft Naturschutz (LANA) (2006)
Hinweise der LANA zur Anwendung des europäischen Artenschutzrechts
bei der Zulassung von Vorhaben und bei Planungen (Version 12/2006)

� Landesbetrieb Strassen NRW
Planungsleitfaden Artenschutz (Version 29.04.2008)

� Kiel (2008), Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwi rtschaft 
und Verbraucherschutz  NRW (MUNLV) (Hrsg.)
Geschützte Arten in Nordrhein-Westfalen

� Bauckloh, Kiel, Stein (2007): Berücksichtigung besonders und streng 
geschützter Arten bei der Straßenplanung in NRW. 
Naturschutz und Landschaftsplanung 39 (1): 13-18.

Arbeitsmaterial: Artenschutzprüfung (SAP)

Fachliche Auslegung 
der rechtlichen Vorgaben 

zum Artenschutz 

Dr. Ernst-Friedrich Kiel
Referat III-4, Naturschutz, Biotop- und Artenschutz, Natura 2000
MUNLV
ernst-friedrich.kiel@munlv.nrw.de

P. Schütz



1. Vorstellung der Schutzkategorien

2. Planungsrelevante Arten in NRW

3. Auslegung der unbestimmten Rechtsbegriffe
- Ökologische Funktion von Fortpflanzungs- und Ruhestätten
- Erhebliche Störung von lokalen Populationen
- Erhaltungszustand (lokal/biogeografisch)

Themen

Broschüre „Geschützte Arten in Nordrhein-Westfalen “

� Download oder Bestellung im Internet:
http://www.umwelt.nrw.de/naturschutz/artenschutz/ 
geschuetzt/index.php 

� MUNLV-homepage
� Naturschutz / Forsten
� Arten- und Biotopschutz
� Geschützte Arten

„Geschützte Arten in Nordrhein-Westfalen“



� § 10 Abs. 2 Nr. 10: Besonders geschützte Arten 
� Anlage 1 Spalte 2 BArtSchVO 
� Anhang A,B EU-ArtSchVO 
� Anhang IV FFH-RL 

� § 10 Abs. 2 Nr. 11: Streng geschützte Arten
� Anlage 1 Spalte 3 BArtSchVO 
� Anhang A EU-ArtSchVO 
� Anhang IV FFH-RL 

� § 10 Abs. 2 Nr. 9: Europäische Vogelarten 
� Artikel 1 V-RL 

Schutzkategorien nach BNatSchG

Besonders geschützte Arten

Europäische Vogelarten

FFH-Anhang-IV-Arten

Streng geschützte Arten



� Probleme:
- etwa 800 Arten in NRW
- viele „Allerweltsarten“
- ganze Familien oder Gattungen

z.B. alle Wildbienen, Libellen, Bockkäfer, Carabus
alle Orchideen, Torfmoose

� Lösung:
� „Nur national“ besonders geschützte Arten sind bei Planungs- und 

Zulassungsverfahren von Verboten freigestellt (§ 42 (5) BNatSchG)
� Verbleibendes Problem:

- viele „Allerweltsarten“ unter den Vögeln 
- unregelmäßige Vorkommen

„Nur national“ besonders geschützte Arten

- Naturschutzfachliche Auswahl derjenigen Arten, die im Sinne  einer
Art-für-Art-Betrachtung einzeln zu bearbeiten sind.
� streng geschützte Arten  incl. FFH-Anhang-IV-Arten(158 von 234 Arten) 
� europäische Vogelarten (134 von ~250 Arten)

- übrige Arten: - keine bodenständigen Populationen in NRW
- „Allerweltsarten“ mit günstigem Erhaltungszustand 

d.h.: - keine populationsrelevanten Störungen UND
- keine Beeinträchtigung der ökologische Funktion 

der Fortpflanzungs- und Ruhestätten

- die Bearbeitung weiterer Arten ggf. im Zulassungsverfahren klären
(z.B. bedeutende lokale Populationen, Gefährdung im Naturraum)

Planungsrelevante Arten
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Planungsrelevante Arten in NRW

1.  Ökologische Funktion von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

2.  Lokale Population 

3.  Verschlechterung des Erhaltungszustandes (in 2 Ebenen)
- Störungsverbot (§ 42 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG)
- Ausnahmeverfahren (§ 43 Abs. 8 BNatSchG)

Unbestimmte Rechtsbegriffe in §§ 42f BNatSchG



� Zielsetzung des Artenschutzregimes:
- Sicherung der ökologischen Funktion von Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten 

- Erhalt aller essentiellen Habitatelemente, die für den dauerhaften 
Fortbestand erforderlich sind

- Erhalt des räumlich-funktionalen Zusammenhangs der Stätten

� eher kleinräumige Bezugsräume wählen („Einzelobjekte“)
� d.h. Fortpflanzungs- und Ruhestätten nicht unbedingt gleich

der lokalen Population !

Ökologische Funktion

� Fortpflanzungsstätten : alle Teilareale, die eine ökologisch-funktionale 
Bedeutung für die Fortpflanzung haben können: 

- Balzplätze und Paarungsgebiete (z.B. Vögel, Fledermäuse)
- Nistplätze, Bruthöhlen (z.B. Vögel, Feldhamster)
- Eiablagestandorte (z.B. Amphibien, Reptilien)
- Standorte für Eientwicklung und Schlupf (z.B. Libellen, Schmetterlinge)
- Areale die von den Jungen genutzt werden (z.B. Nestflüchter)

� Sonderfall: Nester: (im Sinne der V-RL) 
� enge Auslegung: Nest = Fortpflanzungsstätte
� weite Auslegung : Nest + Funktionen (Brutrevier) = Fortpflanzungsstätte

Fortpflanzungsstätten



� Ruhestätten: alle Teilareale, die eine ökologisch-funktionale Bedeutung
für das Überleben der Tiere während spezieller Ruhephasen haben: 

- Sommer- und Winterquartiere (z.B. Fledermäuse, Amphibien, Reptilien)
- Schlafplätze (z.B. Männchenquartiere von Fledermäusen)
- Erholungsbereiche (z.B. Mauser- und Rastplätze von Zugvögeln) 
- Schutzbauten (z.B. Biber)
- Verstecke (z.B. Wildkatze) 
- Sonnplätze (z.B. Reptilien)

Ruhestätten

� Nahrungs- und Jagdhabitate, Wanderkorridore: 
- gehören zunächst nicht zum Geltungsbereich der Fortpflanzungs-
und Ruhestätten.

- sind relevant, wenn sie einen essentiellen Habitatbestandteil für die
Lebensstätte darstellen, UND
ihre Funktionsstörung zu einer erheblichen Beeinträchtigung der 
betroffenen Lebensstätte führt. 

� weite Auslegung 

Nahrungs- und Jagdgebiete, Wanderkorridore



� 1.) Kleiner Raumanspruch der Population, geringe Mobilität 
z.B. Eremit (großvolumige Mulmhöhlen, über Generationen)

� „weite“ Auslegung  
� Fortpflanzungs- und Ruhestätte = Waldareal mit einem Verbund von

geeigneten Brutbäumen

U. Lehmann

Abgrenzung einer Fortpflanzungs- und Ruhestätte

� 2.) Metapopulation , geringe Mobilität
z.B. Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Wiesenknopf + Ameise)

� „weite“ Auslegung 
� Fortpflanzungs- und Ruhestätte = besiedelte Einzelfläche mit Futter-

pflanzen und Wirtsameisen-Nestern

E.-F. Kiel

Abgrenzung einer Fortpflanzungs- und Ruhestätte



� 3.) Räumliche Überschneidung der Lebensstätten
z.B. Kammmolch (krautreiche Gewässer + feuchte Wälder)

� „weite“ Auslegung
� Fortpflanzungsstätte = Laichgewässer

Ruhestätte = Laichgewässer + umliegender Landlebensraum

S. Sczepanski

Abgrenzung einer Fortpflanzungs- und Ruhestätte

� 3.) Räumliche Überschneidung der Lebensstätten
z.B. Kreuzkröte (temporäre Laichgewässer + Erdhöhlen)

� „weite“ Auslegung      
� Fortpflanzungs- und Ruhestätte = Industriebrache mit  mehreren 

Wasserflächen und Versteckplätzen

S. Sczepanski

Abgrenzung einer Fortpflanzungs- und Ruhestätte



� 4.) kleines Brutrevier, mit Nahrungshabitat
z.B. Steinkauz (5-50 ha, Viehweiden, Streuobstwiesen)

� „weite“ Auslegung (d.h. gesamtes Brutrevier)
� Fortpflanzungs- und Ruhestätte = Nistplatz von 1 Brutpaar mit

umliegendem Nahrungshabitat 

H. Glader

Abgrenzung einer Fortpflanzungs- und Ruhestätte

� 4.) kleines Brutrevier, mit Nahrungshabitat
z.B. Mittelspecht (4-20 ha, Eichenwälder + Alt- und Totholz) 

� „weite“ Auslegung (d.h. gesamtes Brutrevier) 
� Fortpflanzungs- und Ruhestätte = Teile eines Waldgebiets mit  Höhlen-

bäumen und Nahrungshabitaten

J. Sevcik

Abgrenzung einer Fortpflanzungs- und Ruhestätte



� 5.) Wochenstubenverbund , mit speziellen Nahrungshabitaten
z.B. Bechsteinfledermaus  (Jagdgebiet 3-100 ha, bis 1,5 km) 

� „weite“ Auslegung 
� Fortpflanzungs- und Ruhestätte = Waldareal mit Verbund von 
Quartieren

und essenziellen Nahrungshabitaten 

M. König

Abgrenzung einer Fortpflanzungs- und Ruhestätte

� 6.) großes Brutrevier, ohne spezielle Nahrungshabitate
z.B. Turmfalke (1,5-2,5 km²), Mäusebussard (> 1,5 km²) 

� „enge“ Auslegung 
� Fortpflanzungs- und Ruhestätte = Brutplatz von 1 Brutpaar 

M. Woike

Abgrenzung einer Fortpflanzungs- und Ruhestätte



M. Woike

� 7.) großes Brutrevier, mit speziellen Nahrungshabitaten
z.B. Schwarzstorch (15-150 km², Althölzer + Feuchtgebiete) 

� „enge“ Auslegung 
� Fortpflanzungs- und Ruhestätte = Brutplatz von 1 Brutpaar mit essen-

ziellen Nahrungshabitaten im Umfeld

Abgrenzung einer Fortpflanzungs- und Ruhestätte

� Ortstreue Arten mit regelmäßig genutzten Lebensstätten
� Stätten unterliegen auch dann den Artenschutzbestimmungen,  

wenn sie nicht ständig besetzt sind
z.B.  Winterquartiere von Fledermäusen im Sommer

(Höhlen, Stollen, Bunker, Keller, Bäume) 
z.B.  Sommerquartiere von Fledermäusen im Winter 

(Bäume, Gebäudequartiere)      

Regelmäßig genutzte Lebensstätten



� Ortstreue Arten mit regelmäßig genutzten Lebensstätten
� Stätten unterliegen auch dann den Artenschutzbestimmungen, 

wenn sie nicht ständig besetzt sind
z.B.  Bruthabitate standorttreuer Vogelarten im Winter

(Spechthöhlen, Horstbäume, traditionelle Brutreviere)
z.B. Rastgebiete von Zugvögeln  im Sommer

Regelmäßig genutzte Lebensstätten

� Arten mit ständig wechselnden Lebensstätten
� Zerstörung der Stätten außerhalb der Nutzungszeiten kein Verstoß

gegen Artenschutzbestimmungen
� Bedingung: Nachweis geeigneter Ausweichmöglichkeiten

z.B. Entfernen von Nestern der Feldlerche außerhalb der  Brutsaison
bei geeigneten Ausweichlebensräumen im Umfeld

J. Dethlefs

Wechselnde Lebensstätten



� „Biotop“ im Sinne des § 19 Abs. 3  BNatSchG umfasst mehr als die
„Fortpflanzungs- und Ruhestätten“ gemäß FFH-RL
- Nahrungsgebiete
- Jagdhabitate
- Reifungshabitate (z.B. Libellen)
- Wanderkorridore (z.B. Amphibien, Fledermäuse)

� Nicht ersetzbare Biotope   = Fortpflanzungs- und Ruhestätten incl. 
(§19 Abs. 3 BNatSchG) essenzieller Habitatbestandteile

(§ 42 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

Nicht ersetzbarer Biotop

� zeitlicher Bezug:
- Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- Wanderungszeiten
� ganzjähriges Störungsverbot !

� relevante Störungstypen:
- Beunruhigung, Scheuchwirkungen
- Bewegung, Lärm, Licht
- Zerschneidungswirkungen (z.B. Silhouettenwirkung Straßendämme) 

Störungsverbote



� Definition:
Eine lokale Population ist eine Gruppe von Individuen einer Art, die eine 
Fortpflanzungs- oder Überdauerungsgemeinschaft bilden und einen 
zusammenhängenden Raum gemeinsam bewohnen. 

� kein ausschließlicher Bezug auf Fortpflanzungsinteraktionen, 
sondern auch auf Interaktionen während Zug- und Überwinterung!

� lokale Population oftmals größer als einzelne Fortpflanzungs- und 
Ruhe stätten!

Definition „Lokale Population“

� Bedingungen/ Kriterien:
- Unterschied: lokale Population zur biogeografischen Region

d.h. verschiedene Bezugsebenen ermöglichen
- Abgrenzung einer lokalen Population muss praxistauglich sein!
- oftmals ist kleinräumiger naturräumlicher Bezug nicht möglich 

(z.B. naturräumliche Haupteinheiten)

� große Unterschiede zwischen den Arten:
- räumliche Verteilungsmuster (gleichmäßig verteilt, geklumpt)
- Lebensraumbindung (z.T. extreme Spezialisten)
- Sozialstruktur (Reviere, Kolonien)
- individueller Raumanspruch, Mobilität

Abgrenzung einer lokalen Population



� 1. „gut abgrenzbare örtliche Vorkommen“

a.) Einzelvorkommen
� Arten mit räumlich separierten Vorkommen
� Brutreviere sehr seltener oder besonders gefährdeter Arten
� Brutkolonien, Wochenstuben, Winterquartiere, Rastgebiete etc. 

b.) Schwerpunktvorkommen
� lokale Dichtezentren ansonsten flächig verbreiteter Arten

c.) Vorkommen in Schutzgebieten
� Arten, die nur in Schutzgebieten vorkommen
� seltene und besonders gefährdete Arten (auch außerhalb)
� Arten, die Schutzzweck eines Schutzgebietes sind

Abgrenzungstypen von lokalen Populationen

� 2.) „weit verbreitete, flächige Vorkommen“

a.) Vorkommen in topografischen, naturräumliche Einheiten
� Arten, die gleichmäßig verbreitet sind
� bei revierbildenen Arten mit großen Aktionsräumen

b.) Vorkommen in Gemeindegebiet
� Arten (Vögel) mit Aktionsraum unter 100 ha

c.) Vorkommen in Kreisgebiet
� Arten (Vögel) mit Aktionsraum über 100 ha

Abgrenzungstypen von lokalen Populationen



� 1.a.) Einzelvorkommen
einzelne Vorkommen an wenigen Stellen in NRW lokal konzentriert 
z.B. Helm-Azurjungfer (kurze Grabenabschnitte)

� lokale Population = kleinräumig besiedeltes Kalkquellmoor

S. Sczepanski

Abgrenzung einer lokalen Population

� 1.a.) Einzelvorkommen
einzelne Vorkommen an wenigen Stellen in NRW lokal konzentriert    
z.B. Schwarzfleckiger Feuerfalter (Thymian + Ameise) 

� lokale Population = mehrere besiedelte Teilflächen im Verbund
z.B. mehrere Trockenrasen

J. Hillig

Abgrenzung einer lokalen Population



� 1.a.) Einzelvorkommen
einzelnes Brutrevier sehr seltener oder besonders gefährdeter Art
z.B. Schwarzstorch  (1 BP auf 15-150 km²) 

� lokale Population =  einzelnes Brutpaar in größerem Waldgebiet                 

M. Woike

Abgrenzung einer lokalen Population

� 1.a.) Einzelvorkommen
punktuelle Vorkommen in Brutkolonien
z.B. Uferschwalbe, Graureiher, Saatkrähe, Kormoran

� lokale Population = Brutkolonie (ab 5 Brutpaare)

M. Woike

Abgrenzung einer lokalen Population



� 1.a.) Einzelvorkommen
punktuelle Vorkommen in Rastgebieten
z.B. Blässgänse, Saatgänse (Grünland, Äcker, Gewässer)

� lokale Population = Verbund regelmäßig genutzter Gebiete

M. Woike

Abgrenzung einer lokalen Population

� 1.b.) Schwerpunktvorkommen
lokale Dichtezentren ansonsten flächig verbreiteter Arten
z.B. Steinkauz

� lokale Population = lokale Dichtezentren am Unteren Niederrhein

H. Glader

Abgrenzung einer lokalen Population

H. Glader



� 1.c.) Vorkommen in Schutzgebieten
seltene Arten in Schutzgebieten, die auch außerhalb Vorkommen 
z.B. Heidelerche, Brachvogel

� lokale Population = alle Brutpaare in Schutzgebiet 

M. Woike

Abgrenzung einer lokalen Population

J. Sevcik

Abgrenzung einer lokalen Population

� 2.a.) Vorkommen in topografischen, naturräumlichen Einheiten
gleichmäßig in der Landschaft verbreitete Vorkommen 
z.B. Mittelspecht 

� lokale Population = alle Brutpaare in Eichenwäldern des Münsterlandes



� 2.b.) Vorkommen in Gemeindegebiet
gleichmäßig verbreitetes Vorkommen mit Aktionsradius < 100 ha
z.B. Steinkauz, Nachtigall, Feldlerche

� lokale Population = alle Brutpaare in Gemeinde/Stadt

H. Glader

Abgrenzung einer lokalen Population

H. Glader

M. Woike

Abgrenzung einer lokalen Population

� 2.c.) Vorkommen in Kreisgebiet
gleichmäßig verbreitetes Vorkommen mit Aktionsradius > 100 ha
z.B. Turmfalke, Rotmilan

� lokale Population = alle Brutpaare im Kreisgebiet



� Definition:
Der günstige Erhaltungszustand kann beschrieben werden als eine 
Situation, in der eine Art in Qualität und Quantität zufriedenstellend 
gedeiht und gute Aussichten bestehen, dass sich dies in der Zukunft 
genauso gut fortsetzt. 
(Guidance document, Abschnitt I (14)) 

� 2 Betrachtungsebenen:
1. Lokale Population (bzgl. Störungsverbote und Ausnahmeverfahren)
2. Biogeografische Region (bzgl. Ausnahmeverfahren)

Der „günstige Erhaltungszustand“

� „ ABC-Bewertungsverfahren“ (FFH-Monitoring) in 3 Bewertungsstufen:
A: hervorragend (= günstig) 
B: gut (= günstig)
C: mittel bis schlecht (= ungünstig)

� 3 Teilkriterien:
- Habitatqualität
- Zustand der Population
- Beeinträchtigungen

���� Gutachterliche Bearbeitung nur erforderlich, wenn: 
- erhebliche Störungen der lokalen Population zu erwarten sind
- im Ausnahmeverfahren (§ 43 Abs.8 BNatSchG)

Erhaltungszustand der lokalen Population



� ABC-Bewertungsmethoden des 
LANUV im Internet :
- alle FFH-Anhang II+IV-Arten, 
weitere planungsrelevante Arten

- in 2009 für ausgewählte Vogelarten

���� sofern ABC-Bewertungsschema fehlt:
ggf. 3 Hauptkriterien einzeln bewerten

Erhaltungszustand der
lokalen Population

http://www.naturschutz-fachinformationssysteme-
nrw.de/natura2000/arten/ffh-
arten/arten/amphibien_reptilien/triturus_cristatus_kurzb.htm

� Definition:
Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes liegt vor, wenn sich 
die Reproduktionsfähigkeit oder der Fortpflanzungserfolg der lokalen 
Population deutlich verringert oder wenn die Populationsgröße im 
lokalen Bezugsraum signifikant abnimmt. 

Verschlechterung des Erhaltungszustandes



� keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes wahrscheinlich, 
bei Störungen:
- mehrerer Individuen bei häufigen Arten

(z.B. Amsel, Buchfink)
- einzelner Individuen bei flächig verbreiteten Arten

(z.B. Waldkauz,  Mäusebussard)
� Verschlechterung wahrscheinlich, bei: 

- landesweit seltenen Arten mit geringen Populationsgrößen 
(z.B. Schwarzstorch, Braunkehlchen, Uhu)

- bei großen Schwerpunktvorkommen in Dichtezentren 
(z.B. Feldlerche in der Medebacher Bucht)

- bei Randvorkommen und kleine Restbeständen.
(z.B. Steinkauz im Bergischen Land)

Verschlechterung des Erhaltungszustandes

Erhaltungszustand in der biogeografischen Region



Biogeografische Regionen in NRW

� „Ampel-Bewertungsverfahren“ (FFH-Berichtspflicht) 
in 3 Bewertungsstufen: 

���� 1. atlantische Region (Tiefland)
2. kontinentale Region (Bergland)

���� landesweite Bearbeitung durch LANUV
liegt für alle planungsrelevanten Arten in NRW vor

���� Anwendung im Ausnahmeverfahren (§ 43 Abs.8 BNatSchG)

���� möglichst frühzeitige Berücksichtigung (SUP)
Regional-und Flächennutzungsplanung, Linienbestimmung

http://www.naturschutz-fachinformationssysteme-nrw.de/ artenschutz/content/de/index.html  

günstig
(‘grün’)

ungünstig/ 
unzureichend

(‘gelb’)

ungünstig/
schlecht

(‘rot’)

Erhaltungszustand in der biogeografischen Region
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Nahrungshabitat 
(Viehweiden,  
Obstwiesen)

Essenzielles 
Nahrungshabitat

Nest 
(Höhlenbaum)

BrutrevierFortpflanzungs-
und Ruhestätte

Fortpflanzungs- und Ruhestätte

Lokale Population

Fortpflanzungs-
und Ruhestätten

Lokale Population
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2 Biogeografische 
Regionen in NRW: 
atlantisch/kontinental
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Population in der biogeografischen Region

Lokale Populationen

� Planungsrelevante Arten
- naturschutzfachliche Auswahl  (Vogelarten, streng geschützte Arten)
- 213 Arten (v.a. Vögel, Fledermäuse, Amphibien, Reptilien)

� Ökologische Funktion von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
- eher kleinräumig,  „Einzelobjekte“
- ggfs. inklusive Nahrungs- und Jagdhabitaten, Wanderkorridoren

� Erhebliche Störung von lokalen Populationen 
- eher großräumig, in 2 Ebenen: 
1. „ein gut abgrenzbares Vorkommen“
2. Gemeinde-/Stadt-/Kreis-Gebiet

� Erhaltungszustand 
- je nach Prüfschritt (Verbot/ Ausnahme) in 2 Ebenen:
1. lokale Population (ABC-Bewertung) bei Störungsverbot/ Ausnahme
2. biogeografische Region (Ampel-Bewertung) bei Ausnahme

Das müssen Sie wissen …



Vielen Dank für Ihr Interesse !

Noch Fragen ... ?

- Stufe I -
Auswahl der Arten

Festlegung des Untersuchungsrahmens

Dr. Ernst-Friedrich Kiel
Referat III-4, Naturschutz, Biotop- und Artenschutz, Natura 2000
MUNLV
ernst-friedrich.kiel@munlv.nrw.de

P. Schütz



1. Vorstellung: Fachinformationssysteme Artenschutz NRW

2. Vorstellung: Fundortkataster NRW

Themen
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Infosystem „Geschützte Arten in Nordrhein-Westfalen “

� Internet:
http://www.naturschutz-fachinformationssysteme-nrw.de/  
artenschutz/content/de/index.html  

� LANUV-homepage
� Infosysteme
� Naturschutz
� Artenschutz

FIS „Geschützte Arten in Nordrhein-Westfalen“
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Infosystem „Fundortkataster @LINFOS“

� Landesverwaltungsnetz
� Geoserver
� Liste der GIS-Dienste
� @LINFOS

� Intranet (LDS): 
http://geoserver.lds.nrw.de/home
http://geoserver.lds.nrw.de/home/

� Internet (mit Passwort):
http://www.gis.nrw.de/osirisweb/viewer/viewer.htm

Fundortkataster NRW (FOK)



• Veröffentlichung der Daten:
- @LINFOS (Intranet LDS, Internet mit Passwort) 
- Landesbehörden, Kreise, Kommunen, Landesbetrieb Strassen NRW 

und die beauftragten Büros 
� sensible Daten: unscharfe Verortung bzw. keine Dateneingabe

• Verwendung der @LINFOS-Daten:
- Verwendung der Daten nur für das jeweilige Projekt
- keine Weitergabe an unbeteiligte Dritte

� FOK-Daten … ersetzen keine Kartierungen !
… liefern nur Hinweise, die zu überprüfen sind!

Fundortkataster NRW
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� ausreichende Ermittlung und Bestandsaufnahme:
- Daten zur Häufigkeit und Verteilung der Arten und Lebensstätten 
���� Regel: Je bedeutender ein Artvorkommen und je gravierender die zu 

erwartenden Beeinträchtigungen sind, umso größer sollte 
Untersuchungsaufwand ausfallen. 

���� aber:    kein „lückenloses Arteninventar“ erforderlich (BVerwG). 
Methodik + Untersuchungstiefe unterliegen Verhältnismäßigkeit

� Datenquellen:
1.) Auswertung vorhandener Erkenntnisse und der Fachliteratur:
- FIS „Geschützte Arten in Nordrhein-Westfalen“, @LINFOS
2.) Bestandserfassung vor Ort:
- Artenspektrum, Anzahl der Begehungen und Erfassungsmethoden 
hängen im Einzelfall von Größe und Lage des Untersuchungsraumes ab.

Untersuchungsmethoden

� Keine Bestandserfassungen vor Ort (im Einzelfall):
- wenn allgemeine Erkenntnisse zu artspezifischen Verhaltensweisen und 

Habitatansprüchen vor dem Hintergrund der örtlichen Gegebenheiten         
sichere Rückschlüsse auf Vorhandensein bzw. Fehlen bestimmter Arten    
zulassen. 

- In "Bagatell-Fällen" (z.B. bei "unproblematischen" Lebensräumen) 
ggfs. nur Expertenbefragung (z.B. Biologische Stationen) und 
kombinierte Potenzial-Risiko-Analyse (d.h. keine spezielle Kartierung).

- Prognosewahrscheinlichkeiten, „worst-case-Betrachtungen“ zulässig, 
sofern sie geeignet sind, den Sachverhalt angemessen zu erfassen. 
Wenn von konkreten Bestandserfassungen vor Ort keine neuen 
Erkenntnisse zu erwarten sind, müssen sie nicht durchgeführt werden. 
Untersuchungen quasi „ins Blaue hinein“ sind nicht veranlasst 
(vgl. BVerwG, Urteil vom 9. Juli 2008, 9 A 14.07, "A 30„)

Untersuchungsmethoden



� Bundesministerium für Verkehr, Bau, Stadtentwicklung (2006)
„HVA F-StB“ – Handbuch für die Vergabe und Ausführung von freiberuf-
lichen Leistungen der Ingenieure und Landschaftsarchitekten im Straßen-
und Brückenbau

� Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung, Forsten (1996): 
„LÖBF-Methoden-Handbuch“ – Methoden für naturschutzrelevante 
Freilanduntersuchungen in NRW 
� Fledermäuse, Vögel, Amphibien, Reptilien, Libellen

� Trautner et. al (2006): Geschützte Arten in Planungs- und Zulassungs-
verfahren. – Norderstedt, 234 S..
� einzelne Arten kurz kommentiert

Arbeitsmaterial: Untersuchungsmethoden

� Südbeck et al. (2005) : Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel 
Deutschlands. – Radolfzell, 792 S..

� Schnitter et al. (2006) : Empfehlungen für die Erfassung und Bewertung 
von Arten als Basis für das Monitoring nach Artikel 11 und 17 der FFH-
Richtlinie in Deutschland. Berichte des LfU Sachsen-Anhalt, Sonderheft 2. 
� für FFH-Arten jeweils Methode und ABC-Bewertungsmatrix

� Petersen et al. (2003, 2004, 2006): Ökologie und Verbreitung von Arten 
der FFH-Richtlinie in Deutschland, Bd. 1-3. 

Arbeitsmaterial: Untersuchungsmethoden



Vielen Dank für Ihr Interesse !

Noch Fragen ... ?


